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HmbGVBl. Nr. 18 FREITAG, DEN 21. APRIL 2006

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Berufsaufgaben

(1) Wesentliche Berufsaufgaben sind in den Fachrichtungen
(Berufsgruppen)

1. Architektur die gestaltende, technische, wirtschaftliche,
umweltgerechte und soziale Planung von Bauwerken;

2. Innenarchitektur die gestaltende, technische, wirtschaft-
liche, umweltgerechte und soziale Planung von Innen-
räumen;
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3. Landschaftsarchitektur die gestaltende, technische, wirt-
schaftliche, umweltgerechte und soziale Garten-, Frei-
anlagen- und Landschaftsplanung;

4. Stadtplanung die gestaltende, technische, wirtschaftliche,
umweltgerechte und soziale Orts-, Stadt- und Landes-
planung, insbesondere die Ausarbeitung städtebaulicher
Planungen.

(2) Zu den Berufsaufgaben aller Fachrichtungen gehören
die Beratung, Betreuung und Vertretung der Auftraggeberin-
nen und der Auftraggeber in den mit der Planung und Durch-
führung eines Vorhabens zusammenhängenden fachlichen
Fragen sowie die Koordinierung, Steuerung und Überwachung
der Planung und Ausführung eines Vorhabens und die
Erstellung von Fachgutachten.

(3) Zu den Berufsaufgaben in den Fachrichtungen der
Architektur sowie der Landschaftsarchitektur kann auch die
Mitwirkung bei der Orts-, Stadt- und Landesplanung gehören.

§ 2
Berufsbezeichnungen

(1) Die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“,
„Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchi-
tektin“ oder „Landschaftsarchitekt“ oder „Stadtplanerin“ oder
„Stadtplaner“ darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in
die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste (§ 3) ein-
getragen ist. Jede dieser Berufsbezeichnungen bedarf einer
besonderen Eintragung.

(2) Die Berufsbezeichnung nach Absatz 1 darf mit dem
Zusatz „freischaffend“ nur führen, wer mit diesem Zusatz in
die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste eingetragen ist
und sich den Berufsaufgaben nach § 1 eigenverantwortlich und
unabhängig widmet und nicht baugewerblich tätig ist. Eigen-
verantwortlich handelt, wer seine berufliche Tätigkeit unmit-
telbar selbständig alleine, mit anderen freiberuflich Tätigen
oder als Inhaberin oder Inhaber in einer Gesellschaft nach § 10
ausübt. Unabhängig tätig ist, wer bei der Ausübung der Berufs-
tätigkeit weder eigene Produktions-, Handels- oder Liefer-
interessen hat noch fremde Interessen dieser Art vertritt oder
zu vertreten verpflichtet ist, die unmittelbar oder mittelbar im
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen.

(3) Wortverbindungen mit den Berufsbezeichnungen
nach den Absätzen 1 und 2 oder ähnliche Bezeichnungen darf,
auch in fremdsprachlicher Übersetzung, nur verwenden,
wer berechtigt ist, die entsprechende Berufsbezeichnung zu
führen.

§ 3
Architektenliste, Stadtplanerliste und Verzeichnisse

(1) Die Architektenliste und die Stadtplanerliste, das
Verzeichnis der auswärtigen Architektinnen und Architekten
und Stadtplanerinnen und Stadtplaner nach § 9 Absatz 2, das
Gesellschaftsverzeichnis nach § 10 Absatz 1, das Verzeichnis
der auswärtigen Gesellschaften nach § 11 sowie das Verzeichnis
nach § 13 Absatz 1 Satz 2 werden bei der Hamburgischen
Architektenkammer geführt.

(2) Über die Eintragung in die in Absatz 1 genannten Listen
und Verzeichnisse sowie die Löschung der Eintragung nach § 7
Absatz 1 Nummern 1 bis 3, Absatz 2 und § 10 Absatz 5
Nummern 1 bis 4 entscheidet der Eintragungsausschuss der
Hamburgischen Architektenkammer (§ 18).

(3) Über die Eintragung wird eine Urkunde ausgestellt, die
bei Löschung der Eintragung nach § 7, § 10 Absatz 5 oder § 22
zurückzugeben ist.

§ 4
Eintragungsvoraussetzungen

(1) In die Architektenliste und in die Stadtplanerliste ist auf
Antrag einzutragen, wer einen Wohnsitz, eine Niederlassung
oder einen Dienst- oder Beschäftigungsort in der Freien und
Hansestadt Hamburg hat und
1. bei Eintragung

a) in die Architektenliste ein der Fachrichtung Architektur
entsprechendes Studium mit einer mindestens vierjähri-
gen Regelstudienzeit, in den Fachrichtungen Innen-
architektur und Landschaftsarchitektur ein entsprechen-
des Studium mit einer mindestens dreijährigen Regel-
studienzeit, an einer deutschen Hochschule erfolgreich
abgeschlossen hat oder

b) in die Stadtplanerliste ein Studium der Stadtplanung, ein
Studium der Raumplanung mit Schwerpunkt in der
Stadtplanung, ein Studium der Architektur, des Bauinge-
nieurwesens, des Vermessungswesens oder der Landes-
pflege jeweils mit einem Aufbau- oder Vertiefungs-
studium der Stadtplanung oder eine gleichwertige
Ausbildung mit einer mindestens dreijährigen Regel-
studienzeit an einer deutschen Hochschule erfolgreich
abgeschlossen hat und

2. nach Abschluss der Ausbildung eine praktische Tätigkeit
von mindestens zwei Jahren in dem in § 1 genannten Auf-
gabenbereich der entsprechenden Fachrichtung ausgeübt
hat.

Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung ist durch Vorlage
des Abschlusszeugnisses, die praktische Tätigkeit ist durch
Vorlage fachlich geeigneter eigener Arbeiten und durch Unter-
lagen, die die Dauer der Tätigkeit und die dabei erworbenen
berufspraktischen Erfahrungen erkennen lassen, nachzu-
weisen. Auf die notwendigen berufspraktischen Erfahrungen
im Aufgabenbereich der technischen und wirtschaftlichen
Planung sowie des Baurechts sind berufsfördernde Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen der Hamburgischen Architek-
tenkammer oder einer anderen Architektenkammer eines
Landes der Bundesrepublik Deutschland anzurechnen. Die
Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 2 gilt auch als erfüllt, wenn
die Antragstellerin oder der Antragsteller die Befähigung zum
höheren technischen Verwaltungsdienst mit fachrichtungs-
spezifischer Ausrichtung besitzt.

(2) Die Voraussetzungen des Absatz 1 erfüllt auch, wer als
Staatsangehörige oder als Staatsangehöriger eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ein dem Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 entsprechendes
Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungs-
nachweis oder einen nach europäischem Recht dem Abschluss
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gleichzusetzenden Ausbil-
dungsnachweis eines anderen Mitglieds- oder Vertragsstaates
vorlegt und als Architektin oder Architekt (§ 1 Absatz 1) eine
mindestens zweijährige praktische Berufsausübung nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nachweist. Von Antragstellerinnen
oder Antragstellern der anderen Fachrichtungen kann der
Nachweis einer zweijährigen Berufserfahrung nur verlangt
werden, wenn der Abschluss einer geregelten und berufs-
befähigenden Ausbildung nicht nachgewiesen werden kann.

(3) Wer eine der jeweiligen Fachrichtung entsprechende
Ausbildung an einer Hochschule außerhalb der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nachweislich
erfolgreich abgeschlossen hat, kann auf Antrag eingetragen
werden, wenn diese Ausbildung der Ausbildung an einer Hoch-
schule in der Europäischen Union gleichwertig ist oder nach
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dem Recht der Europäischen Gemeinschaft als gleichwertig
anerkannt ist und die Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 gegeben ist. Personen, die nicht Staatsangehörige
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder diesen
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichgestellt
sind, kann die Eintragung versagt werden, wenn die Gegen-
seitigkeit der Anerkennung nicht gewährleistet ist.

§ 5
Besondere Eintragungsgründe

(1) In die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste ist auf
Antrag einzutragen, wer zwar die Voraussetzungen des § 4
Absatz 1 Satz 1 nicht erfüllt, aber mindestens acht Jahre lang
eine praktische Tätigkeit nach § 1 ausgeübt sowie durch
Vorlage fachlich geeigneter eigener Arbeiten und durch
Bescheinigungen seine Berufsbefähigung nachgewiesen hat.

(2) Auf Antrag ist, unabhängig von den Voraussetzungen
nach Absatz 1, ferner in die Architektenliste einzutragen, wer
sich durch die Qualität seiner Leistungen auf dem Gebiet der
Architektur (Hochbau) besonders ausgezeichnet hat und dies
gegenüber dem Eintragungsausschuss durch eigene Arbeiten
oder als Staatsangehörige oder als Staatsangehöriger eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum durch ein entsprechendes Prüfungszeugnis
des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates nachweist.

§ 6
Besondere Versagungsgründe

(1) Die Eintragung in die Architektenliste oder in die Stadt-
planerliste ist einer sich bewerbenden Person zu versagen,
1. solange ihr nach § 70 des Strafgesetzbuchs in der Fassung

vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3324), zuletzt geändert
am 1. September 2005 (BGBl. I S. 2674), die Ausübung des
Berufs verboten oder nach § 132a der Strafprozessordnung
in der Fassung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1075, 1319),
zuletzt geändert am 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360), die
Ausübung des Berufs vorläufig verboten ist, der eine der in
§ 1 bezeichneten Tätigkeiten zum Gegenstand hat,

2. solange ihr nach § 35 Absatz 1 der Gewerbeordnung in der
Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 203), zuletzt
geändert am 6. September 2005 (BGBl. I S. 2725, 2727), die
Ausübung einer der in § 1 bezeichneten Tätigkeiten unter-
sagt ist,

3. wenn sie wegen eines Verbrechens oder Vergehens rechts-
kräftig zu einer Strafe verurteilt worden ist und sich aus
dem der Verurteilung zugrunde liegenden Sachverhalt
ergibt, dass sie zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach § 1
ungeeignet ist,

4. solange sie geschäftsunfähig oder ihr zur Besorgung ihrer
Vermögensangelegenheiten eine Betreuerin oder ein
Betreuer bestellt ist,

5. wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass sie die
fachliche Eignung oder die Zuverlässigkeit zur Ausübung
des Architekten-, Innenarchitekten- oder Stadtplaner-
berufes nicht besitzt.

(2) Die Eintragung in die Architektenliste oder in die
Stadtplanerliste kann einer sich bewerbenden Person versagt
werden, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung
des Eintragungsantrages
1. eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivil-

prozessordnung in der Fassung vom 5. Dezember 2005
(BGBl. 2005 I S. 3205, 2006 I S. 431), oder § 284 der

Abgabenordnung in der Fassung vom 1. Oktober 2002
(BGBl. 2002 I S. 3869, 2003 I S. 61), zuletzt geändert am
22. September 2005 (BGBl. I S. 2809, 2810), abgegeben hat,
das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet oder der
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse abgewiesen worden ist oder

2. gröblich oder wiederholt gegen ihre Berufspflichten
verstoßen hat (§ 19).

§ 7

Löschung

(1) Die Eintragung ist zu löschen, wenn
1. die eingetragene Person verstorben ist,
2. die eingetragene Person auf die Eintragung verzichtet,
3. nach der Eintragung Tatsachen eintreten oder bekannt

werden, die zu einer Versagung der Eintragung geführt
hätten oder

4. in einem Ehrenverfahren gegen die eingetragene Person
rechtskräftig auf Löschung der Eintragung erkannt wurde.

(2) Die Eintragung kann gelöscht werden, wenn nach der
Eintragung Tatsachen eintreten oder bekannt werden, die nach
§ 6 Absatz 2 zu einer Versagung der Eintragung führen könn-
ten.

§ 8
Ausstellung von Bescheinigungen

(1) Der Eintragungsausschuss der Hamburgischen Archi-
tektenkammer entscheidet über die Ausstellung von Bescheini-
gungen für in die Architektenliste eingetragene Staats-
angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zum Nachweis
1. der vierjährigen Berufserfahrung von Architektinnen und

Architekten mit abgeschlossener mindestens dreijähriger
Ausbildung auf dem Gebiet der Architektur (Hochbau) an
einer deutschen Fachhochschule oder an einer deutschen
Gesamthochschule, nachdem der Eintragungsausschuss die
entsprechenden Voraussetzungen zuvor festgestellt hat,

2. der Berufsbefähigung von Architektinnen und Architekten
mit einem Prüfungszeugnis, das vor dem 1. Januar 1973 von
einer deutschen Ingenieur- oder Werkkunstschule ausge-
stellt wurde, nachdem der Eintragungssausschuss zuvor die
Pläne bewertet hat, die die Architektin oder der Architekt
während einer mindestens sechsjährigen praktischen Tätig-
keit erstellt und ausgeführt hat.

(2) Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die
einen Wohnsitz, eine Niederlassung oder ihren Dienst- oder
Beschäftigungsort in der Freien und Hansestadt Hamburg
haben, entscheidet der Eintragungsausschuss ferner über die
Ausstellung von Bescheinigungen mit denen nachgewiesen
wird, dass die für die Tätigkeit als Innenarchitektin oder
Innenarchitekt, Landschaftsarchitektin oder Landschafts-
architekt oder Stadtplanerin oder Stadtplaner erforderlichen
Voraussetzungen für die Eintragung in die Architektenliste
oder die Stadtplanerliste vorliegen.

§ 9
Auswärtige Berufsangehörige

(1) Personen, die in der Freien und Hansestadt Hamburg
weder einen Wohnsitz, eine Niederlassung oder ihren Dienst-
oder Beschäftigungsort haben, sind bei einer Tätigkeit nach § 1
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in der Freien und Hansestadt Hamburg ohne Eintragung in die
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste zur Führung der
Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1, zur Führung dieser
Berufsbezeichnungen in Wortverbindungen oder ähnlichen
Bezeichnungen nach § 2 Absatz 3 befugt, wenn sie dazu nach
dem Recht eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutsch-
land oder auswärtigen Staates, in dem sie einen Wohnsitz, eine
Niederlassung oder ihren Dienst- oder Beschäftigungsort
haben, berechtigt sind. Sie dürfen die Berufsbezeichnungen
nach § 2 Absatz 2 Satz 1 nur führen, wenn sie ihren Beruf
eigenverantwortlich und unabhängig ausüben.

(2) Personen nach Absatz 1, die nicht in einer Architekten-
oder Stadtplanerliste eines anderen Landes der Bundes-
republik Deutschland eingetragen sind, sind verpflichtet, das
erstmalige Erbringen von Leistungen nach § 1 in der Freien
und Hansestadt Hamburg vorher der Hamburgischen Archi-
tektenkammer anzuzeigen und dabei Bescheinigungen darüber
vorzulegen, dass sie
1. Tätigkeiten nach § 1 im Staate ihrer Niederlassung oder

ihres Dienst- oder Beschäftigungsortes rechtmäßig ausüben
und

2. ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweis über eine anerkannte
abgeschlossene Ausbildung oder gleichwertige Befähigung
in Aufgabenbereichen nach § 1 besitzen; Personen, die
ihren Ausbildungsabschluss nicht in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum erworben haben, dürfen die Berufsbezeichnung nur
führen, wenn vorher die Gleichwertigkeit ihres Berufs-
abschlusses entsprechend § 4 Absatz 3 Satz 1 festgestellt
wurde.

Personen im Sinne von Satz 1 werden in einem besonderen
Verzeichnis (Verzeichnis der auswärtigen Architektinnen und
Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner) geführt.
Hierüber ist eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich auch
die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung ergibt.
Die Gültigkeit ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen, sie
kann auf Antrag verlängert werden. Durch die Aufnahme in
das Verzeichnis werden diese Personen nicht Pflichtmitglieder
der Hamburgischen Architektenkammer. Wer eine Berufs-
bezeichnung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 führen will, hat eine
Erklärung vorzulegen, dass er seinen Beruf eigenverantwort-
lich und unabhängig gemäß § 2 Absatz 2 Sätze 2 und 3 ausübt.

(3) Bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1
oder Absatz 2 vorliegen, so entscheidet der Eintragungs-
ausschuss.

(4) Den in Absatz 2 genannten Personen kann der Ein-
tragungsausschuss die Führung der Berufsbezeichnung unter-
sagen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mern 1 und 2 nicht vorliegen oder Tatsachen eingetreten oder
bekannt geworden sind, die eine Versagung der Eintragung
nach § 6 rechtfertigen. Personen, die nicht Staatsangehörige
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraums sind, kann der Eintragungsausschuss darü-
ber hinaus die Führung der Berufsbezeichnung untersagen,
wenn die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht gewährleistet
ist.

§ 10
Gesellschaften

(1) Die Berufsbezeichnungen nach § 2 dürfen im Namen
einer Partnerschaftsgesellschaft oder in der Firma einer
Kapitalgesellschaft geführt werden, wenn die Gesellschaft in

ein besonderes Verzeichnis bei der Hamburgischen Architek-
tenkammer (Gesellschaftsverzeichnis) eingetragen oder als
auswärtige Gesellschaft nach § 11 hierzu berechtigt ist. Mit der
Eintragung wird die Gesellschaft nicht Mitglied der Ham-
burgischen Architektenkammer.

(2) Die Gesellschaft ist auf Antrag in das Gesellschafts-
verzeichnis einzutragen, wenn sie einen Sitz in der Freien und
Hansestadt Hamburg hat, das Bestehen einer angemessenen
Haftpflichtversicherung nachweist und der Gesellschafts-
vertrag oder die Satzung regelt, dass
1. Gegenstand der Gesellschaft ausschließlich die Wahr-

nehmung der Berufsaufgaben nach § 1 ist, die der in der
Firma geführten Berufsbezeichnung nach § 2 entsprechen,

2. mindestens eine zur Führung der jeweiligen Berufsbezeich-
nung nach § 2 berechtigte Person zugleich als Gesellschafte-
rin oder Gesellschafter Kapital und Stimme innehat und in
der Gesellschaft als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer
beruflich verantwortlich tätig ist,

3. die Berufsangehörigen nach § 2 mindestens die Hälfte des
Kapitals und der Stimmanteile innehaben und die weiteren
Anteile von natürlichen Personen gehalten werden, die
aufgrund ihrer Berufsausbildung zum Erreichen des Unter-
nehmenszwecks beitragen können und einen freien Beruf
ausüben; die Berufsangehörigkeit aller Gesellschafterinnen
oder Gesellschafter ist in geeigneter Weise kenntlich zu
machen,

4. die zur Geschäftsführung befugten Personen mindestens
zur Hälfte Berufsangehörige nach § 2 sind und die Gesell-
schaft von den Berufsangehörigen nach § 2 verantwortlich
geführt wird,

5. Kapitalanteile nicht für Rechnung Dritter gehalten und
Stimmrechte nicht für Dritte oder von Dritten ausgeübt
werden dürfen,

6. bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf
Aktien die Aktien auf Namen lauten und

7. die für Berufsangehörige nach § 2 geltenden Berufspflichten
von der Gesellschaft beachtet werden.

(3) Die Gesellschaft hat zur Deckung der sich aus ihrer
Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren eine Berufshaft-
pflichtversicherung in angemessener Höhe abzuschließen, für
die Dauer ihrer Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis auf-
rechtzuerhalten und eine Nachhaftung des Versicherers für
mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages zu vereinbaren. Die Mindestversicherungssumme
beträgt für jeden Versicherungsfall 1,5 Million Euro für Perso-
nenschäden und 300 000 Euro für Sach- und Vermögensschä-
den. Die Jahreshöchstleistung für alle in einem Versicherungs-
jahr verursachten Schäden muss sich mindestens auf den vier-
fachen Betrag der Mindestversicherungssumme belaufen. Die
Hamburgische Architektenkammer überwacht das Bestehen
eines angemessenen Versicherungsschutzes. Sie ist zuständige
Stelle im Sinne des § 158 c Absatz 2 des Gesetzes über den
Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (BGBl. III 7632-1),
zuletzt geändert am 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3102, 3106).

(4) Mit dem Antrag auf Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis sind eine öffentlich beglaubigte Ausfertigung des
Gesellschaftsvertrages oder der Satzung und eine Liste der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter vorzulegen sowie die
Anmeldung zum Handelsregister oder Partnerschaftsregister
nachzuweisen. Der Eintragungsausschuss hat gegenüber dem
Registergericht zu bescheinigen, dass die im Handelsregister
oder Partnerschaftsregister einzutragende Gesellschaft die
Voraussetzungen zur Eintragung in das Verzeichnis nach
Absatz 1 erfüllt. Änderungen der Eintragung im Handels-
register oder Partnerschaftsregister sind der Hamburgischen
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Architektenkammer von der Gesellschaft unverzüglich anzu-
zeigen.

(5) Die Eintragung einer Gesellschaft wird gelöscht, wenn
1. die Gesellschaft nicht mehr besteht,
2. die geschützte Berufsbezeichnung im Namen einer Partner-

schaftsgesellschaft oder in der Firma einer Kapitalgesell-
schaft nicht mehr geführt wird,

3. die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen,
4. die Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist oder
5. in einem Ehrenverfahren rechtskräftig auf Löschung der

Eintragung aus dem Gesellschaftsverzeichnis erkannt
wurde.

(6) In den Fällen des Absatzes 5 Nummer 3 setzt der Ein-
tragungsausschuss der Gesellschaft eine Frist von höchstens
einem Jahr, innerhalb derer die Eintragungsvoraussetzungen
wieder erfüllt werden können. Im Falle des Todes einer
Geschäftsführerin oder eines Geschäftsführers oder einer
Gesellschafterin oder eines Gesellschafters soll die Frist
mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre betragen.

§ 11
Auswärtige Gesellschaften

Gesellschaften, die in der Freien und Hansestadt Hamburg
keinen Sitz haben (auswärtige Gesellschaften), dürfen in ihrer
Firma oder ihrem Namen die in § 2 genannten Berufsbezeich-
nungen, Wortverbindungen damit oder ähnliche Berufs-
bezeichnungen führen, wenn sie nach dem Recht ihres
Herkunftsstaates befugt sind, diese oder vergleichbare Berufs-
bezeichnungen in ihrer Firma oder ihrem Namen zu führen.
Die Gesellschaften, die nicht in einem Gesellschaftsverzeichnis
eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen sind, haben das erstmalige Erbringen von Leistungen
vorher der Hamburgischen Architektenkammer anzuzeigen.
Sie werden in einem besonderen Verzeichnis (Verzeichnis der
auswärtigen Gesellschaften) geführt. Der Eintragungsaus-
schuss untersagt diesen Gesellschaften das Führen der Berufs-
bezeichnung, wenn sie auf Verlangen nicht nachweisen, dass
1. sie oder ihre Gesellschafterinnen oder Gesellschafter und

gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter die betreffende
Tätigkeit nach dem Recht des Herkunftsstaates der Gesell-
schaft rechtmäßig ausüben und

2. der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung die Voraussetzun-
gen gemäß § 10 Absatz 2 Nummern 1 bis 6 erfüllt und eine
Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 10 Absatz 3 besteht.

§ 9 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 12
Partnerschaftsgesellschaften

Auf Partnerschaftsgesellschaften findet § 10 Absatz 2 Num-
mern 1 bis 5 keine Anwendung. Die Partnerschaftsgesellschaft
kann ihre Haftung gegenüber Auftraggeberinnen oder Auftrag-
gebern für Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden wegen
fahrlässig fehlerhafter Berufsausübung auch durch vor-
formulierte Vertragsbedingungen auf den vierfachen Betrag der
Mindestversicherungssumme beschränken.

§ 13
Hamburgische Architektenkammer

(1) Die in die Architektenliste eingetragenen Architektin-
nen und Architekten, Innenarchitektinnen und Innenarchi-
tekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitek-
ten und die in die Stadtplanerliste eingetragenen Stadtplane-

rinnen und Stadtplaner bilden als Pflichtmitglieder die „Ham-
burgische Architektenkammer“. Personen, die nach der Aus-
bildung eine praktische Tätigkeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 ausüben und in der Freien und Hansestadt Ham-
burg einen Wohnsitz, eine Niederlassung oder ihren Dienst-
oder Beschäftigungsort haben, sind auf Antrag als außerordent-
liches Mitglied aufzunehmen; diese Personen werden in einem
besonderen Verzeichnis geführt. Des Weiteren kann die Ham-
burgische Architektenkammer nach Maßgabe einer Satzung
Gastmitglieder aufnehmen.

(2) Die Pflichtmitgliedschaft endet, wenn die Eintragung in
der Architektenliste oder in der Stadtplanerliste gelöscht wird.
Die außerordentliche Mitgliedschaft endet, wenn trotz schrift-
licher Aufforderung der Hamburgischen Architektenkammer
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der zweijähri-
gen praktischen Tätigkeit ein Antrag auf Eintragung in die
Architektenliste gestellt wird.

(3) Die Hamburgische Architektenkammer ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und führt ein Dienstsiegel mit
dem kleinen Landeswappen. Sie hat ihren Sitz in der Freien
und Hansestadt Hamburg.

(4) Die Organe der Hamburgischen Architektenkammer
sind

1. die Kammerversammlung,

2. der Kammervorstand,

3. der Eintragungsausschuss und

4. der Ehrenausschuss.

§ 14

Aufgaben

Aufgabe der Hamburgischen Architektenkammer ist es
insbesondere,

1. die Baukultur und das Bauwesen zu pflegen und zu
fördern,

2. die Architektenliste, die Stadtplanerliste und die Verzeich-
nisse nach § 3 Absatz 1 zu führen sowie die für die Berufs-
ausübung notwendigen Bescheinigungen auszustellen, die
Berufsinteressen zu fördern und zu vertreten, das Ansehen
des Berufsstandes zu wahren und die Erfüllung der Berufs-
pflichten zu überwachen,

3. auf die Beilegung von Streitigkeiten hinzuwirken, die sich
aus der Berufsausübung zwischen Mitgliedern oder
zwischen diesen und Dritten ergeben,

4. die berufliche Ausbildung und Fortbildung zu fördern,

5. die Behörden und Gerichte in allen Fragen, die den Auf-
gabenkreis der Berufsangehörigen nach § 2 betreffen, zu
unterstützen, Gutachten zu erstellen und Sachverständige
namhaft zu machen,

6. Bestimmungen über die öffentliche Bestellung und
Vereidigung von Sachverständigen für Architektenleistun-
gen im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde zu
erlassen,

7. die Berufsangehörigen in Fragen der Berufsausübung zu
beraten,

8. im Wettbewerbswesen beratend tätig zu sein,

9. weitere Aufgaben wahrzunehmen, die der Hamburgischen
Architektenkammer im Rahmen ihres Tätigkeitsbereiches
nach diesem Gesetz durch die zuständige Behörde über-
tragen werden.
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Sie kann zur Durchführung ihrer Aufgaben nach Satz 1 Num-
mern 1, 2 und 4 besondere Einrichtungen schaffen oder sich an
anderen beteiligen.

§ 15
Versorgungswerk

(1) Die Hamburgische Architektenkammer kann durch
besondere Satzung (Versorgungsstatut)
1. für ihre Mitglieder und deren Familienangehörige ein Ver-

sorgungswerk errichten oder sich einem Versorgungswerk
im Bundesgebiet anschließen und

2. ihre Mitglieder verpflichten, Mitglieder dieses Versor-
gungswerkes zu werden.

(2) Mitglieder, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften
Anspruch auf Versorgung haben, sind von der Pflichtmitglied-
schaft im Versorgungswerk auszunehmen. Mitglieder, die der
Versicherungspflicht nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch in der Fassung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 757,
1404, 3384), zuletzt geändert am 22. Dezember 2005 (BGBl. I
S. 3676, 3678), in der jeweils geltenden Fassung als Versicherte
unterliegen, sind auf Antrag von der Pflichtmitgliedschaft im
Versorgungswerk zu befreien. In einer Übergangsbestimmung
sind Freistellungen für die Fälle vorzusehen, in denen eine
andere gleichwertige Versorgung nach näherer Maßgabe des
Versorgungsstatutes nachgewiesen wird.

(3) Das Versorgungsstatut muss eine selbständige Ver-
waltung des Versorgungswerkes durch eigene Organe vorsehen.
Es muss ferner Bestimmungen enthalten über:
1. versicherungspflichtige Mitglieder,
2. Höhe und Art der Versorgungsleistungen,
3. Höhe der Beiträge,
4. Beginn und Ende der Mitgliedschaft,
5. Befreiung von der Mitgliedschaft,
6. freiwillige Mitgliedschaft,
7. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Auf-

gaben der Organe des Versorgungswerkes.

(4) Das Vermögen des Versorgungswerkes ist vom übrigen
Vermögen der Kammer getrennt zu verwalten.

(5) Die Hamburgische Architektenkammer haftet für die
Ansprüche aus dem Versorgungsstatut unbeschränkt.

(6) Schließt sich die Hamburgische Architektenkammer
einem bestehenden Versorgungswerk im Bundesgebiet an, so
gelten die Vorschriften über das Verwaltungsverfahren dieses
Versorgungswerkes auch gegenüber den Mitgliedern, die
diesem Versorgungswerk auf Grund des Anschlusses
angehören.

§ 16
Kammerversammlung

(1) Die Kammerversammlung besteht aus den Mitgliedern
der Hamburgischen Architektenkammer.

(2) Die Kammerversammlung beschließt insbesondere über
1. die Satzung, die Wahlordnung, die Ehrenordnung, die

Kostenordnung, das Versorgungsstatut und die Geschäfts-
ordnung für den Kammervorstand,

2. die Wahl des Kammervorstandes, des Ehrenausschusses,
des Schlichtungsausschusses und des Ausschusses zur Prü-
fung und Abnahme der vom Kammervorstand zu legenden
Rechnung,

3. die Bewilligung der Mittel für die Geschäftsführung der
Kammer und die Bestimmung des Beitrages der Mitglieder,

4. die Entlastung des Kammervorstandes für seine Tätigkeit
im abgelaufenen Geschäftsjahr,

5. die Schaffung von Fürsorge- und Versorgungseinrichtun-
gen.

(3) Die Satzung, die Wahlordnung, die Ehrenordnung, die
Kostenordnung und das Versorgungsstatut bedürfen der
Genehmigung des Senats.

§ 17

Kammervorstand

(1) Der Kammervorstand besteht aus der Präsidentin oder
dem Präsidenten, zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsiden-
ten und einer in der Satzung festzusetzenden Anzahl weiterer
Vorstandsmitglieder. Dem Kammervorstand müssen mindes-
tens zwei Architektinnen oder Architekten, eine Innenarchi-
tektin oder ein Innenarchitekt, eine Landschaftsarchitektin
oder ein Landschaftsarchitekt sowie eine Stadtplanerin oder
ein Stadtplaner angehören. Mindestens drei Vorstandsmitglie-
der müssen freischaffend im Sinne von § 2 Absatz 2 tätig sein.
Ein Vorstandsmitglied muss als Angestellte oder Angestellter,
eines als Beamtin oder Beamter und eines baugewerblich tätig
sein. Die Präsidentin oder der Präsident und eine Vizepräsi-
dentin oder ein Vizepräsident müssen freischaffend im Sinne
von § 2 Absatz 2, die andere Vizepräsidentin oder der andere
Vizepräsident muss als Angestellte oder Angestellter, als
Beamtin oder Beamter oder baugewerblich tätig sein.

(2) Der Kammervorstand führt die Geschäfte der Ham-
burgischen Architektenkammer.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident oder eine Vizepräsi-
dentin oder ein Vizepräsident vertreten die Hamburgische
Architektenkammer gerichtlich und außergerichtlich.

§ 18

Eintragungsausschuss

(1) Die Hamburgische Architektenkammer bildet einen
Eintragungsausschuss.

(2) Dem Eintragungsausschuss gehören eine Vorsitzende
oder ein Vorsitzender und zwölf Beisitzerinnen oder Beisitzer
an. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende muss die Befähigung
zum Richteramt haben und darf nicht Mitglied der Hambur-
gischen Architektenkammer sein. Die Beisitzerinnen oder
Beisitzer dürfen nicht dem Kammervorstand angehören. Unter
den Beisitzerinnen oder Beisitzern müssen sich mindestens
zwei Architektinnen oder Architekten, zwei Innenarchitektin-
nen oder Innenarchitekten, zwei Landschaftsarchitektinnen
oder Landschaftsarchitekten sowie zwei Stadtplanerinnen oder
Stadtplaner befinden.

(3) Für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die zwölf
Beisitzerinnen oder Beisitzer sind Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter zu bestellen, die entsprechende Voraussetzungen
erfüllen müssen.

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende, die Beisitzerinnen
oder Beisitzer und die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
des Eintragungsausschusses werden für die Dauer von vier
Jahren vom Kammervorstand bestellt.

(5) Der Eintragungsausschuss ist unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. Er entscheidet nach seiner freien aus
dem Gang des gesamten Verfahrens gewonnenen Überzeugung
mit Stimmenmehrheit. Seine Sitzungen sind nicht öffentlich.
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(6) Der Eintragungsausschuss entscheidet in der Besetzung
mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden und vier Beisitze-
rinnen oder Beisitzern. Die mitwirkenden Beisitzerinnen oder
Beisitzer werden von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden
nach Maßgabe des Absatzes 7 in alphabetischer Folge
bestimmt. Sind die Beisitzerin oder ein Beisitzer und die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter verhindert, so kann jede
andere Beisitzerin oder jeder andere Beisitzer der nach
Absatz 7 vorgeschriebenen Fachrichtung herangezogen wer-
den.

(7) Bei der Entscheidung über einen Eintragungsantrag
müssen mindestens zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer der
Fachrichtung der betroffenen Person mitwirken.

(8) Ein Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 687), zuletzt
geändert am 22. August 2005 (BGBl. I S. 2482, 2483), gegen
Entscheidungen des Eintragungsausschusses findet nicht statt.
Kosten eines Beistandes werden nicht erstattet. In gericht-
lichen Verfahren, die Entscheidungen des Eintragungsaus-
schusses betreffen, wird die Hamburgische Architekten-
kammer durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Eintragungsausschusses vertreten.

§ 19

Berufspflichten

(1) Die Berufsangehörigen nach §§ 2 und 9, die Gesellschaf-
ten nach §§ 10 bis 12 sowie die außerordentlichen Mitglieder
nach § 13 Absatz 1 sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft
und unter Beachtung des Rechts auszuüben, dem ihnen im
Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen
zu entsprechen und alles zu unterlassen, was dem Ansehen des
Berufsstandes schaden könnte.

(2) Sie sind insbesondere verpflichtet,

1. die für die Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften,
insbesondere die einschlägigen verbindlichen preisrecht-
lichen Bestimmungen, und technischen Regeln zu beach-
ten,

2. sich beruflich fortzubilden und sich dabei auch über die
für ihre Berufsausübung geltenden Bestimmungen zu
unterrichten,

3. sich an Wettbewerben nur zu beteiligen, wenn durch die
Verfahrensbedingungen gemäß geltenden bundes- oder
landesrechtlichen Vorschriften ein lauterer Leistungs-
vergleich sichergestellt ist und in ausgewogener Weise den
Belangen von Ausloberinnen oder Auslobern und Teil-
nehmerinnen oder Teilnehmern Rechnung getragen wird,

4. in Ausübung des Berufes keine Vorteile von Dritten, die
nicht Auftraggeberin oder Auftraggeber sind, zu fordern
oder anzunehmen,

5. sich im Falle eigenverantwortlicher Tätigkeit gegen Haft-
pflichtansprüche, die aus der Berufsausübung herrühren
können, entsprechend dem Umfang und der Art der aus-
geübten Berufstätigkeiten angemessen zu versichern; die
Hamburgische Architektenkammer überwacht das Beste-
hen eines angemessenen Versicherungsschutzes und ist
insoweit zuständige Stelle im Sinne des § 158 c Absatz 2 des
Gesetzes über den Versicherungsvertrag,

6. besonders als freischaffende Berufsangehörige oder Gesell-
schaften ihre Unabhängigkeit und Eigenverantwortung
gegenüber Auftraggeberinnen oder Auftraggebern sowie
anderen Personen und Unternehmen zu wahren und
wahren zu lassen,

7. zur Verschwiegenheit über alle vertraulich zu behandeln-
den Angelegenheiten, die ihnen im Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind,

8. sich gegenüber Berufsangehörigen, Gesellschaften, Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Zusammen-
arbeit mit Angehörigen anderer Berufe verantwortungs-
bewusst und kollegial zu verhalten,

9. bei Streitigkeiten untereinander, die sich aus der
Berufsausübung ergeben, den Schlichtungsausschuss der
Hamburgischen Architektenkammer anzurufen,

10. das geistige Eigentum anderer zu achten und nur solche
Pläne und Bauvorlagen zu unterschreiben, die von ihnen
selbst oder unter ihrer Leitung oder Verantwortung
gefertigt wurden, sowie

11. über ihre berufliche Tätigkeit, Person und Gesellschaft
nur sachlich zu informieren, aufdringliche, unlautere oder
unsachliche Werbung zu unterlassen und sich nicht an
einer Werbung für Produkte oder Leistungen der Bauwirt-
schaft unter Hervorhebung ihrer Berufsbezeichnung zu
beteiligen.

(3) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten stellt eine
Berufspflichtverletzung dar, wenn es nach den Umständen des
Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und
Vertrauen in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder
für das Ansehen des Berufsstandes bedeutsamen Weise zu
beeinträchtigen. Die amtliche Tätigkeit der Mitglieder, die im
öffentlichen Dienst stehen, unterliegt nicht der Aufsicht der
Hamburgischen Architektenkammer.

§ 20
Ehrenausschuss

(1) Das Ehrenverfahren findet vor dem Ehrenausschuss
statt. Dem Ehrenausschuss gehören eine Vorsitzende oder ein
Vorsitzender und sechs Beisitzerinnen oder Beisitzer an. Die
Vorsitzende oder der Vorsitzende muss die Befähigung zum
Richteramt haben. Unter den Beisitzerinnen oder Beisitzern
müssen sich Angehörige aller in der Kammer vertretenen
Fachrichtungen und Beschäftigungsarten befinden. § 18
Absatz 2 Satz 3 und Absätze 3, 5 und 8 findet entsprechende
Anwendung.

(2) Der Ehrenausschuss entscheidet in der Besetzung mit
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden und zwei Beisitzerin-
nen oder Beisitzern. Die mitwirkenden Beisitzerinnen oder
Beisitzer werden von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden
nach Maßgabe des Absatzes 3 in alphabetischer Folge
bestimmt. § 18 Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Bei Entscheidungen im Ehrenverfahren muss mindes-
tens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer derselben Fachrichtung
und derselben Beschäftigungsart der Betroffenen oder des
Betroffenen mitwirken.

(4) Der Ehrenausschuss kann in seiner Entscheidung die
Veröffentlichung auf Kosten der Betroffenen oder des
Betroffenen anordnen.

(5) Die Entscheidungen des Ehrenausschusses und ihre
Unanfechtbarkeit sind dem Kammervorstand mitzuteilen.

§ 21
Ehrenverfahren

(1) Die schuldhafte Verletzung von Berufspflichten gemäß
§ 19 wird in einem förmlichen Ehrenverfahren vor dem Ehren-
ausschuss geahndet. Politische, wissenschaftliche und künst-



Freitag, den 21. April 2006164 HmbGVBl. Nr. 18

lerische oder religiöse Ansichten und Handlungen können
nicht Gegenstand eines Ehrenverfahrens sein. Dem Ehrenver-
fahren unterliegen nicht Personen, die dem öffentlichen Dienst
angehören hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit, und
Personen, soweit sie als Beliehene öffentliche Aufgaben wahr-
nehmen.

(2) Einen Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens
kann stellen:

1. die betroffene Person oder Gesellschaft nach §§ 10 bis 12
gegen sich selbst,

2. der Vorstand der Hamburgischen Architektenkammer.

(3) Ist wegen desselben Sachverhalts die öffentliche Klage
im strafgerichtlichen Verfahren erhoben worden, kann ein
Ehrenverfahren zwar eingeleitet werden, es muss aber bis zur
Beendigung des Strafverfahrens ausgesetzt werden. Das Glei-
che gilt, wenn während des Ehrenverfahrens die öffentliche
Klage erhoben wird. Ein Ehrenverfahren kann ausgesetzt wer-
den, wenn in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren
über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für die
Entscheidung im Ehrenverfahren von wesentlicher Bedeutung
ist.

(4) Die tatsächlichen Feststellungen des Urteils im straf-
gerichtlichen Verfahren sind für das Ehrenverfahren bindend.
Ist eine Person in einem strafgerichtlichen Verfahren frei-
gesprochen worden oder wurde das strafgerichtliche Verfahren
eingestellt, kann wegen des Sachverhalts, der Gegenstand der
gerichtlichen Entscheidung war, ein Ehrenverfahren nur ein-
geleitet oder fortgesetzt werden, wenn dieser Sachverhalt, eine
Verletzung von Berufspflichten darstellt.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn wegen
desselben Sachverhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet
wurde, ein Ehren- oder Berufsgerichtsverfahren bei einer
anderen berufständischen Kammer eines Landes der Bundes-
republik Deutschland oder ein Straf-, Disziplinar-, Ehren- oder
Berufsgerichtsverfahren nach dem Recht eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines nach
Europäischem Gemeinschaftsrecht gleichgestellten anderen
Staates anhängig ist oder rechtskräftig abgeschlossen wurde.

§ 22

Maßnahmen im Ehrenverfahren

(1) Im Ehrenverfahren gegen eine natürliche Person kann
erkannt werden auf

1. Verwarnung,

2. Verweis,

3. Geldbuße bis zu 15 000 Euro,

4. Aberkennung der Mitgliedschaft in Organen und Aus-
schüssen der Hamburgischen Architektenkammer,

5. Aberkennung des Wahlrechts und der Wählbarkeit zu den
Organen und Ausschüssen der Hamburgischen Architek-
tenkammer bis zur Dauer von fünf Jahren,

6. Löschung der Eintragung in der Architektenliste oder in
der Stadtplanerliste oder aus dem Verzeichnis nach § 9
Absatz 2 Satz 2.

Neben einer Maßnahme nach Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie
4 bis 6 kann auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nummer 3 erkannt
werden. In den Fällen von Satz 1 Nummer 6 bestimmt der
Ehrenausschuss einen Zeitraum von mindestens drei und
höchstens sieben Jahren innerhalb dessen eine erneute Ein-
tragung zu versagen ist.

(2) Im Ehrenverfahren gegen eine Gesellschaft nach §§ 10
bis 12 kann erkannt werden auf
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Geldbuße bis zu 30 000 Euro,
4. Löschung der Eintragung aus dem Verzeichnis nach § 10

Absatz 1.
Neben einer Maßnahme nach Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie 4
kann auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nummer 3 erkannt
werden.

(3) Sind seit einer Berufspflichtverletzung mehr als fünf
Jahre vergangen, so sind Maßnahmen im Ehrenverfahren nicht
mehr zulässig. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so
endet die Frist nicht vor der Verjährung der Strafverfolgung. Ist
vor Ablauf der Frist ein Ehrenverfahren oder wegen desselben
Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet worden, so ist die
Frist für die Dauer des Verfahrens gehemmt. Für den Beginn,
das Ruhen und die Unterbrechung der Verjährung gelten die
§§ 78a bis 78c des Strafgesetzbuchs entsprechend.

(4) Geldbußen fließen der Hamburgischen Architekten-
kammer zu.

§ 23
Schlichtungsausschuss

(1) Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, die sich aus der
Berufsausübung ergeben, sollen von dem Schlichtungsaus-
schuss beigelegt werden. Der Schlichtungsausschuss besteht
aus drei Mitgliedern, von denen zwei der Hamburgischen
Architektenkammer angehören müssen. Die Vorsitzende oder
der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt haben.
Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter zu wählen.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und Dritten
kann der Schlichtungsausschuss auf Antrag einer oder eines
Beteiligten einen Schlichtungsversuch unternehmen. Dies
setzt die Einwilligung der oder des Dritten zum Verfahren
sowie zur Anwendung der Kostenordnung der Hamburgischen
Architektenkammer voraus.

§ 24
Satzung

(1) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen ent-
halten über
1. die Rechte und Pflichten der Mitglieder,
2. die Geschäftsführung und die Verwaltungseinrichtungen

der Hamburgischen Architektenkammer,
3. die Beitragsordnung,
4. die Amtsdauer und Zusammensetzung des Kammer-

vorstandes,
5. die Einberufung und Geschäftsordnung der Kammer-

versammlung,
6. die Form und Art der Bekanntmachungen.

(2) Die Annahme der Satzung und deren Änderung
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder der Kammerversammlung.

§ 25
Finanzwesen

(1) Für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und
Gegenständen, Amtshandlungen und besonderen Leistungen
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hat die Hamburgische Architektenkammer Gebühren zu
erheben und die Erstattung von Auslagen zu verlangen. Das
Nähere bestimmt die Kostenordnung der Hamburgischen
Architektenkammer.

(2) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Ham-
burgischen Architektenkammer werden, soweit sie nicht
anderweitig gedeckt sind, durch Beiträge der Mitglieder nach
Maßgabe der Beitragsordnung aufgebracht. Die Beiträge sind
für alle Mitglieder unter Berücksichtigung ihres Einkommens
zu staffeln.

(3) Die Hamburgische Architektenkammer ist hinsichtlich
ihrer Geldforderungen Vollstreckungsbehörde im Sinne des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

(4) Der Kammervorstand stellt für jedes Geschäftsjahr
einen Haushaltsplan auf und legt ihn der Kammerversamm-
lung zur Beschlussfassung vor. Der Haushaltsplan muss den
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspre-
chen.

(5) Der Kammervorstand stellt nach Ablauf jedes
Geschäftsjahres eine Jahresrechnung über die Einnahmen und
Ausgaben auf und legt diese einem Ausschuss zur Prüfung und
Abnahme der vom Kammervorstand zulegenden Rechnung
vor. Der Ausschuss berichtet der Kammerversammlung vor der
Entlastung des Kammervorstandes.

§ 26

Auskünfte

(1) Auf Ersuchen der Organe und Ausschüsse der Hambur-
gischen Architektenkammer sind die Berufsangehörigen nach
§§ 2 und 9 sowie die Gesellschaften nach §§ 10 bis 12 verpflich-
tet, Auskünfte zu geben, die die Organe oder Ausschüsse zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen. Die Mitglieder sind
verpflichtet, zur Auskunftserteilung persönlich zu erscheinen,
wenn das Organ oder der Ausschuss dies verlangen. Eine
Auskunftspflicht besteht nicht, wenn sich das Mitglied durch
die Erteilung der Auskunft einer strafgerichtlichen oder diszi-
plinarrechtlichen Verfolgung oder einem Ehrenverfahren nach
§ 21 aussetzen würde. Die Pflicht der im öffentlichen Dienst
stehenden Mitglieder zur Amtsverschwiegenheit bleibt
unberührt.

(2) Jede Person hat das Recht auf Auskunft aus den nach § 3
Absatz 1 geführten Listen und Verzeichnissen. Der Eintra-
gungsausschuss der Hamburgischen Architektenkammer ist
auch berechtigt, in allen den Aufgabenkreis der Architektin-
nen oder Architekten, Innenarchitektinnen oder Innenarchi-
tekten, Landschaftsarchitektinnen oder Landschaftsarchitek-
ten und Stadtplanerinnen oder Stadtplaner betreffenden
Fragen Auskünfte aus den nach § 3 Absatz 1 geführten Listen
und Verzeichnissen, insbesondere über Eintragungsanträge
und Anzeigen nach § 9 Absatz 2 Satz 4 und § 11 Satz 3, Eintra-
gungsvoraussetzungen, Versagungen und Löschungen sowie
über Maßnahmen in einem Ehrenverfahren, Architekten-
kammern, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen in der
Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten, soweit die
Gegenseitigkeit gewährleistet ist, zu erteilen und von diesen
einzuholen. Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaften oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hat die Hamburgische Architektenkammer auf Anfrage
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates oder Vertrags-
staates die entsprechenden Auskünfte über die Zuverlässigkeit
zu erteilen.

§ 27
Verschwiegenheit

Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse der Hambur-
gischen Architektenkammer und die von ihr bestellten Sach-
verständigen und Hilfskräfte sind zur Verschwiegenheit über
alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit bekannt werden. Diese Pflicht endet
nicht mit der Tätigkeit der Verpflichteten.

§ 28
Staatsaufsicht

(1) Die Hamburgische Architektenkammer unterliegt der
Aufsicht durch die zuständige Behörde. Die Aufsicht erstreckt
sich auf die Beachtung der Gesetze, der dazu ergangenen
Rechtsverordnungen und der Satzung. Die zuständige Behörde
kann insoweit rechtswidrige Beschlüsse der Kammerversamm-
lung und des Kammervorstandes außer Kraft setzen.

(2) Die zuständige Behörde ist zu den Kammerversamm-
lungen sowie auf Verlangen auch zu den Sitzungen anderer
Organe und Ausschüsse einzuladen. Der Vertreterin oder dem
Vertreter der zuständigen Behörde ist jederzeit das Wort zu
erteilen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist die
Kammerversammlung einzuberufen.

(3) Der Kammervorstand erstattet der zuständigen Behörde
jährlich einen Tätigkeitsbericht über das abgelaufene
Geschäftsjahr und übersendet ihr die Jahresrechnung nach § 25
Absatz 5. Die zuständige Behörde kann vom Kammervorstand
jederzeit Aufschluss über Kammerangelegenheiten verlangen.

(4) Soweit der Hamburgischen Architektenkammer staat-
liche Aufgaben übertragen werden, ist die zuständige Behörde
berechtigt, ihr Weisungen zu erteilen.

§ 29
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
unbefugt eine der in § 2 Absätze 1 und 2 genannten Bezeich-
nungen führt oder führen lässt oder eine Wortverbindung oder
ähnliche Bezeichnung nach § 2 Absatz 3 verwendet oder
verwenden lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
15 000 Euro, bei Gesellschaften bis zu 25 000 Euro geahndet
werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt
geändert am 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354, 2356), ist die
Hamburgische Architektenkammer.

(4) Die festgesetzten Geldbußen und Verwarnungsgelder
fließen in die Kasse der Hamburgischen Architektenkammer.
Sie hat die notwendigen Auslagen zu tragen, die einer Person
oder Gesellschaft nach § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten zu erstatten sind. Die Vollstreckung der
Bußgeldentscheidung bestimmt sich unbeschadet der beson-
deren Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
nach § 25 Absatz 3.

§ 30
Verordnungsermächtigung

Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Vorschriften
über das Eintragungs- und Löschungsverfahren einschließlich
der für die Eintragung in die Architektenliste, die Stadtplaner-
liste und die Verzeichnisse nach § 9 Absatz 2, § 10 Absatz 1 und
§ 13 Absatz 1 Satz 2 vorzulegenden Nachweise zu erlassen.
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§ 31

Übergangsvorschriften

(1) Personen, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in die
Architektenliste eingetragen sind, dürfen ihre bisherige
Berufsbezeichnung weiterführen solange ihre Eintragung in
die Architektenliste fortbesteht.

(2) Ein beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes anhängiges
Eintragungsverfahren oder Ehrenverfahren wird nach den
bisher geltenden Vorschriften abgeschlossen; es sei denn, die
Eintragungsvoraussetzungen oder die Regeln über die Berufs-
pflichten und Ahndung von Verstößen sind nach diesem
Gesetz für die betroffene Person günstiger.

(3) Die Ausbildungen in einem den Berufsaufgaben nach § 1
entsprechenden berufsqualifizierenden Diplomstudiengang an
deutschen Fachhochschulen mit einer Regelstudienzeit von
mindestens drei Jahren oder entsprechende Ausbildungen in
anderen gleichgestellten Lehranstalten, die bis zum In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes bestehen oder bestanden, werden als
Eintragungsvoraussetzung entsprechend § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 anerkannt.

§ 32

Umsetzung von EG-Richtlinien

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie
85/384/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 für die gegenseitige

Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise auf dem Gebiet der Architektur und für
Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung
des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienst-
leistungsverkehr (ABl. EG 1985 Nr. L 223 S. 15, 1996 Nr. L 72
S. 40) und den ergänzenden Richtlinien 85/614/EWG des Rates
vom 20. Dezember 1985 (ABl. EG Nr. L 376 S. 1) und
86/17/EWG des Rates vom 27. Januar 1986 (ABl. EG Nr. L 27
S. 71, Nr. L 87 S. 36) und der Richtlinie 89/48/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19
S. 16), zuletzt geändert durch Richtlinie 2001/19/EG (ABl. EG
Nr. L 206 S. 1).

§ 33

Schlussbestimmungen

(1) Das Hamburgische Architektengesetz in der Fassung
vom 26. März 1991 (HmbGVBl. S. 85) in der geltenden Fassung
tritt außer Kraft.

(2) In § 67 Absatz 2 Nummer 1 der Hamburgischen Bauord-
nung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563) wird die
Textstelle „in der Fassung vom 26. März 1991 (HmbGVBl.
S. 85), zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 251,
254),“ durch die Textstelle „vom 11. April 2006 (HmbGVBl.
S. 157)“ ersetzt.

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat
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§ 1

Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

(1) Die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes vom
5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils geltenden
Fassung sind mit Ausnahme von § 10 Absatz 3 und §§ 12 bis 15
auf den Zugang zu amtlichen Informationen der Behörden und
sonstigen öffentlich-rechtlichen organisierten Einrichtungen
der Freien und Hansestadt Hamburg nach Maßgabe der nach-
folgenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Den in
Satz 1 genannten Stellen stehen natürliche Personen und
juristische Personen des Privatrechts gleich, soweit sich die in
Satz 1 genannten Stellen dieser Personen zur Erfüllung ihrer
öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedienen.

(2) Der Anspruch auf Informationszugang steht lediglich
Antragstellern zu, die Unionsbürger sind oder einen Wohnsitz
oder Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
haben.

(3) Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht

1. gegenüber der Bürgerschaft, dem Rechnungshof, der
oder dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten, den

Bezirksversammlungen sowie den Organen der Rechts-
pflege,

2. für Vorgänge der Innenrevisionen der in Absatz 1 Satz 1
genannten Stellen einschließlich ihrer Berichte,

3. für Informationen, die im Zusammenhang mit der Auf-
gabenwahrnehmung der Arbeitsgruppe Scientology bei der
Behörde für Inneres erlangt wurden,

4. soweit die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen als
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, Grundlagen-
oder anwendungsbezogene Forschung betreiben oder
Aufgaben der Anerkennung und Beaufsichtigung von
Stiftungen des bürgerlichen Rechts wahrnehmen,

5. für Informationen aus laufenden Verfahren; § 4 Absatz 2 des
Informationsfreiheitsgesetzes findet Anwendung.

§ 2

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des vierten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

Hamburgisches Informationsfreiheitsgesetz
(HmbIFG)

Vom 11. April 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat
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Das Zweitwohnungsteuergesetz vom 23. Dezember 1992
(HmbGVBl. S. 330), zuletzt geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 251, 256), wird wie folgt geändert:

1. Der Titel erhält folgende Fassung: „Hamburgisches
Zweitwohnungsteuergesetz (HmbZWStG)“.

2. § 2 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

2.1 In Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein Komma
ersetzt.

2.2 Es wird folgender Buchstabe c angefügt: 

„c) für Wohnungen, die eine verheiratete und nicht
dauernd getrennt lebende Person aus überwiegend
beruflichen Gründen innehat, wenn die eheliche
Wohnung die Hauptwohnung ist und außerhalb des

Gebietes der Freien und Hansestadt Hamburg belegen
ist.“

3. Es wird folgender § 13 angefügt: 

„§ 13

Schlussbestimmungen

(1) § 2 Absatz 5 Buchstabe c ist für Besteuerungszeiträume
anzuwenden, für die noch keine bestandskräftigen Steuer-
festsetzungen erfolgt sind.

(2) Bestandskräftige Steuerfestsetzungen, bei denen das
Merkmal einer Zweitwohnung nach § 2 Absatz 5 Buch-
stabe c nicht mehr gegeben ist, sind mit Wirkung ab dem
Veranlagungszeitraum 2006 aufzuheben.“

Zweites Gesetz
zur Änderung des Zweitwohnungsteuergesetzes

Vom 11. April 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat
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Achtzehntes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes
über Verwaltungsbehörden 

Vom 11. April 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

§ 1
§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummern 3 und 5 des Gesetzes über Ver-

waltungsbehörden in der Fassung vom 30. Juli 1952 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 2000 – a),
zuletzt geändert am 13. Februar 2006 (HmbGVBl. S. 62), erhält
folgende Fassung:

„3. die Behörde für Wissenschaft und Forschung,“

„5. die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-
braucherschutz,“.

§ 2 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2006 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 30. April 2006 endet die Amtszeit der
Deputationen der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit
und der Behörde für Soziales und Familie. Mit Wirkung vom 
1. Mai 2006 werden bei der Behörde für Wissenschaft und For-
schung und der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz nach Maßgabe des § 7 des Gesetzes über
Verwaltungsbehörden Deputationen gebildet.

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
östlich Curslacker Neuer Deich zwischen Brookdeich und
Bundesautobahn A 25 (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 603) ge-
ändert. 

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

Fünfundsiebzigste Änderung 
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- 
und Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt
Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird 
im Geltungsbereich südlich Brookdeich und östlich 
Curslacker Neuer Deich (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 603) ge-
ändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht 
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Sechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
nördlich Bahnanlagen und westlich Süderelbebogen (Bezirk
Harburg, Ortsteil 718) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht wer-
den beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Sechsundsiebzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Bereich Neugra-
ben-Fischbek nördlich der Bahnanlagen zwischen Geutensweg
und der Straße Im Neugrabener Dorf (Bezirk Harburg, Ortsteil
718) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niederge-
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Ab-
drucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kostenfrei
zur Verfügung gestellt.

Einundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und

Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 22. Ok-
tober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich süd-
lich Neuländer Straße, beiderseits Schlachthofstraße und west-
lich Harburger Umgehung (Bezirk Harburg, Ortsteile 702 und
703) geändert. 

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht wer-
den beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zu-
sätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Siebenundsiebzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

Zweiundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für den Geltungs-
bereich östlich Schlachthofstraße im Stadtteil Neuland (Bezirk
Harburg, Ortsteil 703) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur
Verfügung gestellt.
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Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat

Achtundsiebzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
südlich Neuländer Straße, westlich Schlachthofstraße und
nördlich Walter-Dudek-Brücke (Bezirk Harburg, Ortsteil 702)
geändert. 

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim örtlich zuständigen Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818, 1824), beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für den Geltungsbe-
reich westlich Schlachthofstraße im Stadtteil Neuland (Bezirk
Harburg, Ortsteil 702) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Dreiundsechzigste Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 11. April 2006

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 11. April 2006.

Der Senat
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§ 1

Das Gesetz über den Bebauungsplan Bramfeld 23 vom
14. März 1966 (HmbGVBl. S. 67), zuletzt geändert am
4. November 1997 (HmbGVBl. S. 494, 495, 498), wird wie folgt
geändert: 
1. Die beigefügte „Anlage zur Verordnung zur Änderung des

Gesetzes über den Bebauungsplan Bramfeld 23“ wird dem
Gesetz hinzugefügt.

2. In § 2 werden folgende Nummern 8 bis 14 angefügt:
„8. Für die in der Anlage mit „MI“ bezeichneten Gebiete

gilt:
8.1 Die Festsetzung „Gewerbegebiet“ wird aufgehoben

und durch die Festsetzung „Mischgebiet“ nach § 6
der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), ersetzt.

8.2 Die bisher festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 und
die Geschossflächenzahl von 1,0 werden aufgehoben
und ersetzt durch eine Grundflächenzahl von 0,6 und
eine Geschossflächenzahl von 1,2, jeweils als Höchst-
maß. 

8.3 Entlang der Grenze zum Gewerbegebiet sind in einem
15 m breiten Streifen durch Anordnung der Baukörper
oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Schlaf-
räume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuord-
nen. Eine von Satz 1 abweichende Anordnung kann
zugelassen werden, wenn an der betreffenden Gebäude-
front die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für Kern-
und Mischgebiete eingehalten werden.

8.4 Tankstellen sowie Spielhallen und ähnliche Unterneh-
men im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der
Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinn-
möglichkeiten dienen, sowie Vorführ- und Geschäfts-
räume, deren Zweck auf Darstellung oder Handlung
mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, sind unzu-
lässig. 

9. Für das in der Anlage mit „GE“ bezeichnete Gebiet
gilt:

9.1 Es wird eine Grundflächenzahl von 0,8 und eine
Geschossflächenzahl von 1,0 festgesetzt. Die Traufhöhe

darf maximal 6,5 m und die Firsthöhe maximal 10 m
über der natürlichen Geländeoberfläche betragen.

9.2 Im Gewerbegebiet darf der immissionswirksame
flächenbezogene Schallleistungspegel tags 57 dB(A)/m²
und nachts 45 dB(A)/m² nicht überschreiten.

9.3 Lagerhäuser, Lagerplätze, Speditionen und Tankstellen
sind nur ausnahmsweise zulässig.

9.4 Ausnahmen für Spielhallen und ähnliche Unterneh-
men im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der
Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinn-
möglichkeiten dienen, sowie Vorführ- und Geschäfts-
räume, deren Zweck auf Darstellung oder Handlung
mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, werden aus-
geschlossen. 

9.5 Luftbelastende und geruchsbelästigende Betriebe
gemäß der Spalte 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung
vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 505), zuletzt geändert am
6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 19), sind unzulässig.

10. Eine Überschreitung der Baugrenzen bis maximal 3 m
kann zugelassen werden, wenn die Belichtung und
Besonnung der Gebäude und Nachbargebäude dadurch
nicht beeinträchtigt werden.

11. Der Anteil der auf dem jeweiligen Grundstück zu
begrünenden Flächen muss mindestens 15 vom Hun-
dert betragen. Für je angefangene 150 m² der zu begrü-
nenden Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum zu
pflanzen. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist je vier
Stellplätze ein Baum anzupflanzen. 

12. Für festgesetzte Baumanpflanzungen und Ersatzpflan-
zungen sind standortgerechte Laubbäume zu verwen-
den und zu erhalten. Bäume müssen einen Stamm-
umfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich
jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m² anzulegen und zu begrünen. Für
anzupflanzende Bäume auf unterbauten Flächen muss
auf einer Fläche von mindestens 12 m² je Baum die
Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrataufbaus
mindestens 1 m betragen.

Verordnung
zur Änderung des Gesetzes

über den Bebauungsplan Bramfeld 23
Vom 13. April 2006

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 525), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August 2001
(HmbGVBl. S. 281), zuletzt geändert am 20. April 2005
(HmbGVBl. S. 146), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563) sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl.
S. 21), wird verordnet:
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13. Maßgebend im Geltungsbereich der Planänderung
ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990. 

14. Im Geltungsbereich der Planänderung bleiben im
Übrigen die bisherigen planungsrechtlichen Fest-
setzungen bestehen.“

§ 2

Die Begründung der Änderung wird beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

§ 3

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 
1. Die Begründung der Änderung kann auch beim örtlich

zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,

dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Bebauungsplanänderung schriftlich gegenüber
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

Hamburg, den 13. April 2006.

Das Bezirksamt Wandsbek 
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§ 1
Änderung der Taxenordnung

Die Taxenordnung vom 18. Januar 2000 (HmbGVBl. S. 28),
zuletzt geändert am 25. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 439), wird
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:
1.1 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Der Grundpreis für jede Fahrt
beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20 Euro.
(3) Der Kilometerpreis beträgt 
a) bis einschließlich des 11. Kilometers  . 1,67 Euro
b) ab dem 12. Kilometer  . . . . . . . . . . . . . 1,28 Euro.“

1.2 Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das ergibt je Schalteinheit 
a) bis einschließlich des 11. Kilometers

eine Teilstrecke von  . . . . . . . . . . . . . . . 59,9 Meter
b) ab dem 12. Kilometer eine Teilstrecke

von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,1 Meter
c) für das Wartegeld eine Wartezeit von 15,7 Sekunden.“

1.3 Es wird folgender Absatz 12 angefügt:
„(12) Ein von der zuständigen Behörde erteilter Hinweis
zu den Beförderungsentgelten und Sonderkosten ist gut
sichtbar in der Taxe anzubringen. Der Hinweis enthält
a) die Regelungen zum Grundpreis in Absatz 2 und zu den

Kilometerpreisen in Absatz 3, 

b) Angaben zur Höhe des Wartegeldes und den zeitlichen
Voraussetzungen für seine Erhebung nach Absatz 4, 

c) Angaben zur Höhe des Zuschlages für die Großraum-
taxe und zu den Voraussetzungen für seine Erhebung
nach Absatz 6 Satz 1, 

d) Angaben über Probetarife nach Absatz 11, 

e) Angaben über Sonderkosten nach § 3 Absatz 1.“

2. § 5 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

2.1 In Buchstabe d wird das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt.

2.2 In Buchstabe e wird der Punkt am Ende durch ein Komma
ersetzt und folgender Buchstabe f angefügt:

„f) die Anschrift, die Telefax-Nummer und die Adresse
für elektronische Nachrichten (E-Mail) der bei der
zuständigen Behörde für die Verkehrsgewerbeaufsicht
zuständigen Stelle.“ 

3. In § 9 Absatz 1 wird hinter Nummer 3 folgende Num-
mer 3 a eingefügt:

„3 a. den in § 2 Absatz 12 vorgeschriebenen Hinweis über
Beförderungsentgelte und Sonderkosten nicht an-
bringt,“. 

§ 2

In-Kraft-Treten

§ 1 Nummer 2.2 tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. Im
Übrigen tritt diese Verordnung am 1. Juni 2006 in Kraft. 

Vierte Verordnung
zur Änderung der Taxenordnung

Vom 18. April 2006

Auf Grund von § 47 Absatz 3 Satz 1 und § 51 Absatz 1 des
Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung vom 8. August
1990 (BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert am 7. Juli 2005 (BGBl.
I S. 1954, 1968), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 18. April 2006.
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Das Gesetz über die Untersuchungsausschüsse der Ham-
burgischen Bürgerschaft vom 27. August 1997 (HmbGVBl.
S. 427), zuletzt geändert am 1. September 2005 (HmbGVBl.
S. 377, 381), wird wie folgt geändert:

1. § 13 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Sämtliche Protokolle über öffentliche und nichtöffent-
liche Sitzungen werden an die ordentlichen und die stell-
vertretenden Mitglieder sowie die nach § 15 Absatz 1 Satz 1
von den Fraktionen und Gruppen benannten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verteilt.“

2. § 16 Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„Die Arbeitsergebnisse des Arbeitsstabes sind an alle
ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Unter-
suchungsausschusses sowie die nach § 15 Absatz 1 Satz 1
von den Fraktionen und Gruppen benannten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unverzüglich zu verteilen.“

3. In § 30 Absatz 1 werden hinter dem Wort „Fraktionen“ die
Wörter „und Gruppen“ eingefügt.

Ausgefertigt Hamburg, den 19. April 2006.

Der Senat

Drittes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes

über die Untersuchungsausschüsse der Hamburgischen Bürgerschaft
Vom 19. April 2006

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:


